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Erwägungen

E. 19
mars 1996 Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale Meinung, dass dieses Anliegen
zumindest als Postulat zu überweisen ist, insbesondere auch, wenn man die Kritik be-
rücksichtigt, die an der Geldanlagepolitik der Nationalbank in letzter Zeit aufgekommen ist.
In diesem Sinne ersuche ich Sie, den Vorstoss zumindest als Postulat zu überweisen.
Villiger Kaspar, Bundesrat: Die Gewinnverteilung der Natio- nalbank ist in Artikel 39 der
Bundesverfassung und in Artikel 27 des Nationalbankgesetzes umfassend geregelt. Der
Gewinn, der nach Dotierung des Reservefonds und Aus- zahlung der Dividende an die
Aktionäre übrigbleibt, wird zweistufig verteilt: Zunächst erhalten die Kantone eine Ent-
schädigung von 80 Rappen pro Kopf der Bevölkerung. Ein alsdann verbleibender
Überschuss fällt zu einem Drittel dem Bund und zu zwei Dritteln den Kantonen zu.
Während die Verteilung dieses Gewinnes der Nationalbank umfassend geregelt ist, existiert
keine gesetzliche Regelung über die Er- mittlung des Gewinnes. Es existiert also einerseits
eine prä- zise Verteilungsvorschrift, anderseits keine Vorschrift dar- über, wie man das
Ergebnis zu ermitteln hat. Bis 1991 wies die Nationalbank jährlich einen Reingewinn aus,
der gerade die Dotierung des Reservefonds, die Auszahlung der Divi- dende an Aktionäre
und die Pro-Kopf-Entschädigung an die Kantone ermöglichte. Zusätzlich anfallende
Reinerträge wur- den zur Bildung von Rückstellungen vor allem in Form von ungesicherten
Devisenreserven verwendet. Im Februar 1992 haben Bundesrat und Nationalbank dieses
Problem vertieft besprochen. Sie kamen überein, die bishe- rige Praxis der
Gewinnverteilung, beginnend mit dem Ge- winn 1991, zu ändern. Das war der Zeitpunkt,
zu welchem man auf die Zahl von 600 Millionen Franken gekommen ist. Eine gewisse
Aufstockung der Rückstellungen, hauptsäch- lich in Form von ungesichteten
Devisenreserven, erfolgt wei- terhin. Der angestrebte Bestand der Rückstellungen wird im
Gleichschritt mit dem durchschnittlichen Wachstum des no- minalen Bruttosozialproduktes
der letzten fünf Jahre erhöht. Man hat also eine Masszahl für die Bildung der Reserven ein-
geführt. Wenn der Gewinn nun den angestrebten Betrag der Rück- stellungen übersteigt, so
kann dieser überschiessende Ge- winnanteil für Ausschüttungen an Bund und Kantone
verwen- det werden. Bundesrat und Nationalbank haben dabei den maximalen
Ausschüttungsbeitrag auf 600 Millionen Franken pro Jahr – wieder ein Drittel für den
Bund, zwei Drittel für die Kantone – festgelegt, um grössere Schwankungen, um ein
ständiges Auf und Ab dieser Überweisungen zu vermeiden. Wenn dieser ausschüttbare
Überschuss die Obergrenze von 600 Millionen Franken übersteigt, wird die Differenz den
Rückstellungen zugeschlagen und dient dem Ausgleich in Jahren mit kleineren
Überschüssen. Der Maximalbetrag von 600 Millionen Franken wurde zum letzten Mal
Anfang Januar 1996 aufgrund des Rechnungsabschlusses 1994 überwie- sen. Die
Rückstellungen der Nationalbank in Form von ungesicher- ten Devisenreserven – man kann
sich natürlich immer darüber streiten, wieviel sie eigentlich bräuchte – stärken die Krisen-



resistenz des Finanzplatzes Schweiz, und sie stellen die not- wendige Reserve des Landes
für ausserordentliche Lagen dar. Sie ermöglichen ferner im Falle einer Frankenschwäche
Interventionen der Nationalbank am Devisenmarkt. Der genaue Bedarf lässt sich
wissenschaftlich nicht genau berechnen. Er hängt mit der Grösse der Wirtschaft und deren
Auslandverflechtung zusammen. Deshalb schien es sinnvoll, die Devisenreserven im
Gleichschritt mit dem nominalen Bruttosozialprodukt anwachsen zu lassen – in der
Meinung, der damalige Stand sei einigermassen richtig gewesen. Das Ziel der Motion ist
eine angemessene Erhöhung der Reingewinnausschüttung, wobei auch nicht gesagt wird,
was «angemessen» heissen könnte. Der Bundesrat möchte vor- erst auf eine Erhöhung
verzichten und aus verschiedenen Gründen die Wirkungen der geltenden Regelung mit
dieser Deckung der Obergrenze von 600 Millionen Franken über ei- nen längeren Zeitraum
analysieren. Die Gewinnausschüt- tung führt zu einer Ausdehnung der Geldmenge der
Noten- bank. Durch Geschäfte zur Kompensierung der zusätzlichen Liquidität wird der
Handlungsspielraum der Nationalbank ein- geengt, zum Beispiel bei den Verkäufen von
Devisen oder in- ländischen Aktiven. Die Überschüsse der Nationalbank weisen grosse
Schwan- kungen auf. 1995 mussten Buchverluste von 3,5 Milliarden Franken verbucht
werden, und die geltende Regelung mit dem Maximalbetrag zielt auf einen Ausgleich der
Schwan- kungen hin. Für 1995 muss nach den bestehenden Regeln mit einer Reduktion
dieser 600 Millionen Franken gerechnet werden. Ich glaube, dass es auch falsch wäre, wenn
wir in ein Fahrwasser kämen, wo man versucht, unsere schwierigen Finanzprobleme durch
die Plünderung der Reserven der Na- tionalbank zu lösen. Wir haben ein Interesse daran,
dass die Nationalbank genügend Reserven hat und damit auch den Finanzplatz stützt. Der
Bundesrat unterstützt das Ziel der Motion, Bund und Kantonen zusätzliche Einnahmen zu
verschaffen. Der vorge- schlagene Weg scheint aber nicht gangbar. Aufgrund der
aufgezeigten Gründe gilt es nun, Funktionstüchtigkeit und Auswirkungen der geltenden
Regelung zu beobachten und zu analysieren, bevor über allfällige Veränderungen disku-
tiert wird. Ich kann Ihnen aber sagen, dass der Bundesrat über all diese Probleme – auch
über andere Probleme, die in der letzten Zeit aufgeworfen worden sind, auch über das Pro-
blem der Reingewinnausschüttung – mit der Nationalbank im Gespräch ist. Aus all diesen
Gründen ist der Bundesrat trotz grosser Zu- rückhaltung – auch im Sinne dessen, was Herr
Aregger ge- sagt hat – der Meinung, die Motion könne durchaus in ein Po- stulat
umgewandelt werden; nicht deshalb, weil Postulate grundsätzlich keine Folgen haben, wie
Herr Aregger uns des- sen verdächtigt hat, sondern weil über diese Fragen zwi- schen
Bundesrat und Nationalbank immer wieder Gespräche geführt werden müssen.
Abstimmung – Vote Für Überweisung des Postulates 70 Stimmen Dagegen 48 Stimmen
95.3382 Postulat Kühne Währungspolitik der Nationalbank Politique monétaire de la
Banque nationale ___________________________________________________________
Wortlaut des Postulates vom 21. September 1995 Der Bundesrat wird ersucht, im Rahmen
seiner im National- bankgesetz (Art. 2 Abs. 2) geregelten Einflussmöglichkeiten: 1. die
Nationalbank darauf hinzuweisen, dass sich im Ge- samtinteresse des Landes eine stärkere
Gewichtung der Währungspolitik aufdrängt, die sowohl das Stabilitätsziel als auch die
Wettbewerbsfähigkeit und die Vollbeschäftigung ausgewogen berücksichtigt; 2.
Möglichkeiten zu prüfen, die Währungspolitik stärker am europäischen Hartwährungsblock
bzw. der D-Mark auszu- richten. Texte du postulat du 21 septembre 1995 Dans les limites
des possibilités que lui accorde la loi sur la Banque nationale (art. 2 al. 2), le Conseil fédéral
est prié: 1. d’attirer l’attention de la Banque nationale sur le fait qu’il est dans l’intérêt
général du pays de donner plus de poids à la politique des cours de change, en tenant



compte de ma- nière équilibrée des objectifs de stabilité, de compétitivité et de plein
emploi;
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